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§ 1 Einleitung

A. Verkehrstechnischer Hintergrund

Die aktuellen Bestrebungen im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik gehen dahin,
das Fahren komfortabler und sicherer zu machen. Durch den Einzug der Elektronik
in das Kraftfahrzeug in den letzten 30 Jahren sind hierzu große Fortschritte ge-
macht worden. Trotz höherer Fahrleistungen und dichteren Verkehrs sind daher die
Unfallzahlen in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken: Während es 1980 ab-
solut 412.672 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden gab, waren es im Jahr
2000 trotz höheren Verkehrsaufkommens nur 382.949 Unfälle.1 Die Anzahl der
Verkehrstoten pro 100.000 Einwohner ist von fast 30 im Jahre 1970 auf 10 im Jahre
2000 gesunken.2 Da die häufigste Unfallursache menschliches Fehlverhalten ist3,
können Unfälle durch Sicherheitssysteme im Fahrzeug, die das automatische Fah-
ren zum Endziel haben, weiter gesenkt werden, soweit diese Systeme zuverlässiger
sind als menschliches Verkehrsverhalten. Die Einführung elektronischer Bremssy-
steme hat z. B. die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. So hat sich das jährliche Un-
fallaufkommen durch Bremsendefekte zwischen 1991 bis 1998 um 35% verrin-
gert.4 Mit Fahrerassistenzsystemen, die z. B. Abstands- und Geschwindigkeitsrege-
lungen übernehmen, lassen sich weitere Unfälle vermeiden, deren Ursache in
menschlichem Fehlverhalten liegt.5

B. Problemaufriß

Die vorliegende Arbeit bewertet die rechtliche Zulässigkeit bestehender und zu-
künftiger Systeme der aktiven Sicherheit in Kraftfahrzeugen und untersucht mögli-
che haftungsrechtliche Folgen für Fahrer, Halter, Hersteller und Staat.

1 Vgl. Unfallstatistik der International Road Traffic and Accident Database, Stand April
2002, abzurufen bei www.bast.de, link: IRTAD.

2 Grafische Darstellung der Verkehrstoten seit 1970 der International Road Traffic and
Accident Database, Stand 2001, abzurufen bei www.bast.de; vgl. auch Unfallstatistik bei
Frank / Reichart, S. 11 ff., wonach die drastische Verminderung von Unfalltoten vor allem der
aktiven Sicherheit, d. h. Unfallvermeidung, vgl. S. 16, in Fahrzeugen und dem System Straße
sowie dem Rettungswesen zugeschrieben wird; eine weitere Verbesserung der Verkehrssicher-
heit wird in Fahrerassistenzsystemen bzw. Systemen zum automatischen Fahren gesehen;
ebenso Bölling, SEV 2001, S. 35, 36; Vogt, NZV 2003, S. 153.

3 Bölling, SEV 2001, S. 35, 37.
4 Wallentowitz / Ehmanns, S. 100.
5 Wallentowitz / Ehmanns, S. 100.



Im Kapitel Zulassungsrechtliche Fragen werden Probleme im Zusammenhang
mit der Einführung von Fahrerassistenzsystemen behandelt, sowie die Frage, ob
eine Einführung nicht gegen Vorschriften internationaler Übereinkommen versto-
ßen würde.

Im Kapitel über die Haftung des Fahrers und des Halters wird die Frage behan-
delt, welche Sorgfaltspflichten diese im Straßenverkehr unter Benutzung von Fah-
rerassistenzsystemen treffen und in welchen Fällen eine straßenverkehrsrechtliche
und zivilrechtliche Haftung vorliegt.

Im Kapitel Produkthaftung wird aufgezeigt, was der Hersteller beachten muß,
um eine Haftung wegen fehlerhafter Fahrerassistenzsysteme zu vermeiden.

Im Kapitel Staatshaftung wird der Frage nachgegangen, in welchen möglichen
Fallkonstellationen eine Haftung des Staates wegen fehlerhafter Infrastrukturanla-
gen vorliegen könnte.

C. Fahrerassistenzsysteme und Telematik

Bevor die in dieser Arbeit zu bewertenden Systeme beschrieben werden, sollen
die in der Literatur unterschiedenen Begriffe der Telematik und der Fahrerassi-
stenzsysteme erläutert und abgegrenzt werden. Dies dient zum einen dem Ver-
ständnis, über welche Art von Elektronik es im Kraftfahrzeug und in dessen Umge-
bung in dieser Arbeit geht und zum anderen der Abgrenzung zu Systemen, die mit
Hilfe von Telekommunikationstechnik funktionieren.

Die Begriffe Telematik und Fahrerassistenzsystem werden in der Literatur nicht
nur unterschiedlich definiert, sondern die hier zu bewertenden Systeme werden
teilweise sowohl der Telematik, als auch den Fahrerassistenzsystemen zugeordnet.

I. Von der Telekommunikation zur Telematik

In der juristischen Literatur hat der Begriff der Telematik bereits vor Jahren Ein-
gang gefunden, der Begriff der Fahrerassistenzsysteme hingegen erst neuerdings.
Deshalb wird der Telematikbegriff zuvor behandelt. Sowohl Telematik als auch
Fahrerassistenz sind Begriffe aus der Technik. Daher ist für eine Begriffsbestim-
mung der Blick auf die verkehrswissenschaftliche Literatur erforderlich.

Der Begriff der Telematik ist eine Zusammensetzung der Begriffe Informatik
und Telekommunikation.6 Der Schlüssel zum Inhalt der Telematik ist der Begriff
der Telekommunikation. Dieser ergibt sich aus dem Telekommunikationsgesetz
(TKG).
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6 Berz / Dedy / Granich, DAR 2000, S. 545; Bosch, S. 798; Bouska, DAR 1995, S. 353;
Ernst, ZVS 2000, S. 40, 42; Janker, DAR 1995, S. 472.



1. Der Telekommunikationsbegriff im TKG

Der Begriff der Telekommunikation ist in § 3 Nr. 16 TKG als technischer Vor-
gang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Nachrichten jeglicher
Art in der Form von Zeichen, Sprache, Bildern oder Tönen mittels Telekommuni-
kationsanlagen legaldefiniert. Die Telekommunikation erfaßt demgemäß den In-
formationsaustausch über gewisse Entfernungen mit Hilfe von technischen Mit-
teln.7 Nicht erfaßt sind die Aufbereitung und Verarbeitung von Inhalten, sondern
nur der Datentransport.8 Die Aufbereitung der Inhalte wird demgegenüber Tele-
oder Mediendiensten oder dem Rundfunk zugeordnet, wobei diese sich zum Teil
des Mediums der Telekommunikation bedienen.9 Telekommunikationsanlagen sind
gemäß § 3 Nr. 17 TKG technische Einrichtungen oder Systeme, die als Nachrich-
ten identifizierbare elektromagnetische oder optische Signale senden, übertragen,
vermitteln, empfangen, steuern oder kontrollieren können.

Telematiksysteme beinhalten daher ebenfalls einen Datenaustausch über eine
gewisse Entfernung hinweg mit Hilfe von Telekommunikationsanlagen.

2. Telematik im Straßenverkehr

a) Telematik und Fahrerassistenz
in der verkehrswissenschaftlichen Literatur

In der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Literatur sind die Begriffe der Te-
lematik- und Fahrerassistenzsysteme nicht einheitlich definiert.

aa) Fahrzeugautonome oder infrastrukturgestützte Systeme

Teilweise wird zwischen fahrzeugautonomen, infrastrukturgestützten und inte-
grierten Systemen, als Kombination aus den beiden anderen, unterschieden.10

Diese Ansicht stellt das Fahrzeug in den Vordergrund und bezieht den Begriff der
Telematik nicht mit ein. Bei dieser Art der Gliederung werden Telematiksysteme
den mit Verkehrsdaten arbeitenden Informations-, Leit- und Warnsystemen zuge-
ordnet.11

Das Fahrzeug mit einbeziehend, wird Verkehrstelematik, ausgehend von den Be-
griffen der Telekommunikation und Informatik, auch definiert als „Anwendungen
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7 Büchner / Ehmer-Schuster, § 1, Rnr. 22.
8 Büchner / Ehmer-Schuster, § 1, Rnr. 22; Schuster, 1. Teil, 1. Kap., D, Rnr. 2.
9 Schuster, 1. Teil, 1. Kap., D., Rnrn. 23, 25 und tabellarische Übersicht der einzelnen

Dienste mit entsprechender Zuordnung in Rnr. 26.
10 Bölling, SEV 2001, S. 35, 36; Wallentowitz / Ehmanns, S. 10.
11 Bölling, SEV 2001, S. 35.


